
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2006/6/21 B585/05
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.2006

Index

32 Steuerrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Anlaßfall

B-VG Art144 Abs2

Rechtssatz

Ablehnung der Behandlung der Beschwerde im Anlassfall nach Aufhebung des zweiten Satzes des §25 Abs1 Z5 EStG

1988 idF BGBl I 142/2000 betre:end die Bezüge von in der Erwachsenenbildung tätigen Personen mit E v 20.06.06,

G9/06.
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